Sicherheitsdatenblatt @

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

‘ Buz® Laundry Strong \
\ Uberarbeitet am: 12.09.2025 1831 Seite 1 von 10\

\ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Buz® Laundry Strong
UFI: 2U70-70MQ-K009-1T48

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
EuPCS: PC-DET-2.1 Waschkraftverstarker und Waschzusatzmittel zur Fleckenentfernung
Prozesskategorien [PROC]: 1, 2, 8, 9
Nur fir gewerbliche Anwender.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Stral3e: Fraunhofer Str. 17
Ort: D-87700 Memmingen
Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880
E-Mail: info@buzil.de
Ansprechpartner: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kaliumhydroxid

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
2.3. Sonstige Gefahren
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Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafd REACH, Anhang XIll.

\ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \

3.2. Gemische
Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Antell
EG-NT. | Index-Nr. | REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

1312-76-1 |Kieselsdure, Kaliumsalz (Molverhaltnis SiO2:K20 <= 1,6) 20-<25%
215-199-1 | 01-2119456888-17
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H290 H314 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. \ Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
1312-76-1 |215-199-1 ‘ Kieselsaure, Kaliumsalz (Molverhéltnis SiO2:K20 <= 1,6) 20-<25%

dermal; LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 9% Polycarboxylate, < 5 % Phosphonate.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen

Fur Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.
Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Wassersprihstrahl
alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid
Loschpulver

Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Hinweise

Personliche Schutzausriistung verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Den betroffenen Bereich bellften.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. UmweltschutzmaRfRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fur Riickhaltung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fur Reinigung
Das aufgenommene Material gemafd Abschnitt Entsorgung behandeln.
Weitere Angaben
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich bellften.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.
Personliche Schutzausrustung verwenden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmal3nahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Weitere Angaben zur Handhabung
Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschdden zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter

Behélter dicht geschlossen halten.
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Nur im Originalbehdlter aufbewahren/lagern.
Zusammenlagerungshinweise

Keine besonderen Vorsichtsmafinahmen erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen
Waschmittel
Nur fir gewerbliche Anwender.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Es liegen keine Informationen vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es liegen keine Informationen vor.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Kategorie Il1)

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) / Dicke des Handschuhmaterials > 0,1 mm

Verdinnte Anwendungslésungen <= 1%:

Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige Schutzmafinahmen unter Bertcksichtigung
einer erhdhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung geeigneter
Hautschutzsalben).

Korperschutz

Geeignete Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Thermische Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig
Farbe: farblos - hellgelb
Geruch: charakteristisch

Priifnorm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: ca.0
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Siedepunkt oder Siedebeginn und ca. 100 °C

Siedebereich:

Entzindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:

Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C):

Kinematische Viskositat (bei 40 °C):
Wasserloslichkeit (bei 20 °C):

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar
13,0- 14,0

nicht bestimmt
vollsténdig mischbar

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dichte:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

nicht anwendbar

nicht bestimmt
1,24 g/cm3
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht relevant

9.2. Sonstige Angaben
Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Dynamische Viskositat (bei 25 °C):
Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische.
Exotherme Reaktion mit: Saure
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefédhrlicher Reaktionen
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische.
Exotherme Reaktion mit: Saure

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Gegenilber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische.
Saure

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

\ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
ATEmix berechnet

<10 mPa:s (50 1/s)
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ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg \ Dosis \ Spezies \ Quelle \ Methode
1312-76-1 |Kieselsdure, Kaliumsalz (Molverhaltnis SiO2:K20 <= 1,6)
oral LD50 > 5000 Ratte
mag/kg
dermal LD50 > 5000 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren
Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat \ Dosis \ [h]I[d] \Spezies \Quelle Methode
1312-76-1 |Kieselsaure, Kaliumsalz (Molverhaltnis SiO2:K20 <= 1,6)

Akute Fischtoxizitdt |LC50 > 146 mg/I 96 h | Leuciscus idus
(Goldorfe)
Akute Algentoxizitat |ErC50 207 mg/l 72 h| Scenedesmus
subspicatus
Akute EC50 > 146 mgl/l 48 h | Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer
Wasserfloh)

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht gepruft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
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kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

12.7. Andere schéddliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

070601 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; wassrige

Waschflissigkeiten und Mutterlaugen; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlie3lich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Beforderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):

UN 1814

KALIUMHYDROXIDLOSUNG

UN 1814

KALIUMHYDROXIDLOSUNG
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Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder UN 1814
ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemale POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:

Sondervorschriften: 223
Begrenzte Menge (LQ): 5L
EmS: F-A, S-B
Trenngruppe: 18 - alkalis
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder UN 1814
ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaéfRe POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel:

N
4
N

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine besonderen VorsichtsmafRnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweqg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3

Richtlinie 2010/75/EU Uber 0%
Industrieemissionen:

Zusatzliche Hinweise
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Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse:

1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 7,16.

Abkiirzungen und Akronyme

Met. Corr. 1: Korrosiv gegentiber Metallen, Gefahrenkategorie 1
Skin Corr. 1B: Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Verfahrenskategorien gem. ECHA-Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung,

Kapitel R.12:

PROC 1: Verwendung in geschlossenem Verfahren.

PROC 2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC 3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

PROC 7: Industrielles Sprihen

PROC 8 (Transfer): Verdinnen von Konzentraten, Anwendung von Rohrreinigern, manuelle Dosierung von

Textilwaschmitteln.

PROC 9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behélter (spezielle Abfillanlage, einschlie3lich

Wagung)

PROC 10 (Auftragen durch Rollen oder Streichen): Verarbeitungsverfahren ohne gro3flachiges Versprihen.
PROC 11 (Nicht-industrielles Sprithen): Verarbeitungsverfahren mit gro3flachigem Versprihen (z. B.
Hochdruckverfahren, Schaumkanone).

PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

PROC 19 (Handmischen mit engem Kontakt): Handereinigung und —desinfektion.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Met. Corr. 1; H290

Auf Basis von Prifdaten

Skin Corr. 1; H314

3.2.3.3.4.2. (pH-Wert)

Eye Dam. 1; H318

3.3.3.3.4.2. (pH-Wert)

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
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Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, knnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)




	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025
	Buz® Laundry Strong
	Überarbeitet am: 12.09.2025

